
Landgericht München I

Az.:  13 S 2445/25
 211 C 21253/24 AG München

In dem Rechtsstreit

Kurt Bilal, In den Wiesen 32, 56427 Siershahn
- Kläger und Berufungskläger -

Prozessbevollmächtigter:
Rechtsanwalt Dr. Schweers Stefan, Vinetastraße 61, 13189 Berlin, Gz.: 4/2024

gegen

BMW AG, vertreten durch d. Vorstand, Lilienthalallee 1, 80807 München
- Beklagte und Berufungsbeklagte -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Pöhlmann Früchtl Oppermann PartmbB, Landsberger Straße 346, 80687 Mün-
chen, Gz.: 873/24OB21/Im

wegen Forderung

erlässt das Landgericht München I - 13. Zivilkammer - durch den Vorsitzenden Richter am Land-

gericht Dr. Andreas Pollinger, die Richterin am Landgericht Dr. Aures und die Richterin am Land-

gericht Dr. Schriever am 25.06.2025 folgenden

Beschluss

Der Rechtsstreit wird bis zur Erledigung des Vorabentscheidungserfahrens C-666/23 des Ge-

richtshofs der Europäischen Union ausgesetzt.

Beglaubigte Abschrift
 



Gründe:

Die maßgeblichen Fragen hinsichtlich der pauschalen Bemessung des Differenzschadens sowie 

der Anrechnung von Nutzungen bei Geltendmachung des Differenzschadens sind entgegen der 

Auffassung der Beklagten durch die Entscheidung im Verfahren C-100/21 des Gerichtshofes der 

Europäischen Union nicht geklärt.

Dieses Verfahren betraf einen Fall, in dem sogenannter großer Schadensersatz beansprucht 

wurde. In dieser Konstellation liegt es auf der Hand, dass auch die Nutzungen der zurückzuer-

stattenden Sache herauszugeben sind. Wenn indes - wie beim Differenzschaden - die Sache 

beim nutzenden Käufer verbleibt, ist es - worauf der Vorlagebeschluss zum Verfahren C-666/23 

zu Recht hinweist - sachlich nicht zu begründen, dass zusätzlich die Nutzungen der eigenen Sa-

che zu erstatten sind. Der Käufer ist hier durch die Nutzungen nicht bereichert, da der nutzungs-

bedingte Wertverlust bei ihm eintritt.

Somit bedarf die Frage, ob die bisher in der Rechtsprechung angewandte Lösung zu einem an-

gemessenen Ersatz führt, der Klärung.

gez.

 

Dr. Andreas Pollinger Dr. Aures Dr. Schriever
Vorsitzender Richter 

am Landgericht
Richterin 

am Landgericht
Richterin 

am Landgericht

 

Für die Richtigkeit der Abschrift
München, 27.06.2025

Rieger, JAng
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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